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I .  B E K A N N T M A C H U N G E N
Öffentliche Bekanntmachung Schlussfeststellung  gem. § 149 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG)

Bodenordnungsverfahren „Taucha uH“
Verf.-Nr.:  611-42 WSF013
Landkreis: Burgenlandkreis

I. Feststellung
Im Bodenordnungsverfahren „Taucha uH“, Verf.-Nr.: 611-42 
WSF013 nach § 56 Landwirtschaftsanpassungsgesetz (LwAnpG) 
wird hiermit gemäß § 63 Abs. 2 LwAnpG i.V.m. § 149 Flurbereini-
gungsgesetz (FlurbG) die Schlussfeststellung erlassen und Fol-
gendes festgestellt:

1. Die Ausführung nach dem Bodenordnungsplan ist bewirkt.
2. Den Beteiligten stehen keine Ansprüche mehr zu, die im Bo-

denordnungsverfahren hätten berücksichtigt werden müs-
sen.

II. Hinweis
Der Stadt Hohenmölsen werden nach Unanfechtbarkeit der 
Schlussfeststellung die in § 150 FlurbG bezeichneten Unterla-
gen zur Aufbewahrung übergeben.

Begründung
Die Ausführung des Bodenordnungsplans ist in tatsächlicher 
und rechtlicher Hinsicht bewirkt. Insbesondere sind alle An-

träge, Widersprüche und Klagen der Beteiligten erledigt. Die 
öffentlichen Bücher sind berichtigt.
Aufgaben, die die Teilnehmergemeinschaft im Bodenord-
nungsverfahren „Taucha uH“ noch zu erfüllen hätten, sind 
nicht bekannt.

Die Voraussetzung für die Schlussfeststellung nach § 149 
FlurbG liegen somit vor.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese Schlussfeststellung kann innerhalb eines Monats 
nach Bekanntgabe Widerspruch beim Amt für Landwirtschaft, 
Flurneuordnung und Forsten Süd, Müllnerstraße 59, 06667 
Weißenfels erhoben werden.

Im Auftrag

Schott                          DS
Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung    
und Forsten Süd
Müllnerstraße 59
06667 Weißenfels
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Haushaltssatzung der Gemeinde Elsteraue für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund des § 100 des Kommunalverfassungsgesetz LSA 
(KVG LSA) in der derzeit geltenden Fassung hat die Gemeinde 
Elsteraue die folgende, vom Gemeinderat in der Sitzung am 
13.07.2023 beschlossene Haushaltssatzung, erlassen: 

§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023, der die für die 
Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde Elsteraue voraussicht-
lich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen 
sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszah-
lungen enthält, wird

1. im Ergebnisplan mit dem
 a) Gesamtbetrag der ordentlichen
  Erträge auf 14.716.300,00 Euro
  Gesamtbetrag der außerordent- 
  lichen Erträge auf 4.000.000,00 Euro

 b) Gesamtbetrag der ordentlichen 
  Aufwendungen auf 17.753.050,00 Euro
  Gesamtbetrag der außerordent- 
  lichen Aufwendungen auf  4.000.000,00 Euro

2. im Finanzplan mit dem
 a) Gesamtbetrag der Einzahlungen
  aus laufender Verwaltungs-
  tätigkeit auf 17.597.800,00 Euro

 b) Gesamtbetrag der Auszahlungen 
  aus laufender Verwaltungs- 
  tätigkeit auf 19.733.300,00 Euro

 c) Gesamtbetrag der Einzahlungen 
  aus der Investitionstätigkeit auf 1.281.500,00 Euro

 d) Gesamtbetrag der Auszahlungen 
  aus der Investitionstätigkeit auf 3.752.800,00 Euro

 e) Gesamtbetrag der Einzahlungen 
  aus der Finanzierungstätigkeit auf 2.471.300,00 Euro

 f) Gesamtbetrag der Auszahlungen 
  aus der Finanzierungstätigkeit auf 187.200,00 Euro
festgesetzt.

§ 2
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für 
Investitionen und für Investitionsfördermaßnahmen (Kredit-
ermächtigung) wird auf 2.471.300,00 Euro festgesetzt.

§ 3
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum 
Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre 

mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförder-
maßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird 
auf 27.788.600,00 Euro festgesetzt.

§ 4
Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird auf 2.500.000,00 
Euro festgesetzt.

§ 5
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für 
das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

1.  für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe 
     (Grundsteuer A) auf 300 v. H.

2.  für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 380 v. H.

3.  Gewerbesteuer auf 350 v. H.

§ 6
Weitere Festsetzungen

1. Die Wertgrenze, für die insgesamt erforderlichen Auszah-
lungen, ab der Investitionen und Investitionsfördermaß-
nahmen im Finanzhaushalt einzeln darzustellen sind, wird 
auf 100.000,00 Euro festgesetzt.

2. Innerhalb der gebildeten Budgets und Deckungskreise sind 
gem. § 18 Abs. 1 KomHVO sämtliche Aufwendungen gegen-
seitig deckungsfähig. Von der gegenseitigen Deckungsfähig-
keit ausgeschlossen sind zweckgebundene Mittel, die bilan-
ziellen Abschreibungen und internen Leistungsbeziehungen, 
Sonderposten sowie die Zuführungen zu Rückstellungen und 
Rücklagen sowie die dazugehörigen Auszahlungen.

3. Innerhalb eines Budgets werden zahlungswirksame Auf-
wendungen gem. § 18 Abs. 4 KomHVO zugunsten von In-
vestitionsauszahlungen für einseitig deckungsfähig erklärt.

4. Die Ermächtigungen für Auszahlungen werden gemäß § 19 
Abs. 1 KomHVO für übertragbar erklärt. Sie bleiben längs-
tens bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahrs verfügbar. 
Die Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Inves-
titionsfördermaßnahmen bleiben gemäß KomHVO bis zur 
Fälligkeit der letzten Zahlung für Ihren Zweck verfügbar, bei 
Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei 
Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Gegen-
stand oder Bau in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung 
genommen werden kann. Die Entscheidung über die Inan-
spruchnahme der Übertragbarkeit wird auf Antrag mit Zu-
stimmung des Fachbereichsleiters durch die Fachbereichs-
leiterin Finanzverwaltung unter Beachtung der finanziellen 
Gesamtsituation getroffen.



43

Bekanntmachungsblatt für die Gemeinde Elsteraue (Burgenlandkreis) 21. Jahrgang / Ausgabe 07

Information des Einwohnermeldeamtes zu zusätzlichen Öffnungszeiten im Jahr 2023

Zur Verbesserung der Bürgerfreundlichkeit wird das Einwoh-
nermeldeamt der Gemeinde Elsteraue auch in diesem Jahr ein-
mal im Quartal zusätzliche Öffnungszeiten am Samstag von 
9.00 Uhr bis 11.00 Uhr anbieten. Geöffnet ist das Einwohner-
meldeamt demnach 2023 noch an folgendem Samstag:

- 07.10.2023

Somit können auch die Bürgerinnen und Bürger, denen es der-
zeit nicht möglich ist, zu den Öffnungszeiten Ihr Anliegen im 
Einwohnermeldeamt vorzutragen, rechtzeitig notwendige Be-
hördengänge planen. 

Es besteht auch weiterhin die Möglichkeit, Termine außerhalb 
der derzeitigen Öffnungszeiten mit den Mitarbeiterinnen im 
Einwohnermeldeamt persönlich wie auch telefonisch unter 
03441/226-167 und 03441/226-168 zu vereinbaren. 

Buchheim
Bürgermeister

I I .  I N F O R M A T I O N E N

5. Durch zweckgebundene Mehrerträge und -einzahlungen 
(z.B. Spenden) bewirkte Mehrauf-wendungen und -auszah-
lungen gelten nicht als über- bzw. außerplanmäßige Auf-
wendungen und Auszahlungen. Zweckgebundene Erträge 
und Einzahlungen können in das Folgejahr übertragen 
werden und stehen als Aufwendungen und Auszahlungen 
zur Verfügung.

Elsteraue, den 13.07.2023

Buchheim
Bürgermeister     Siegel

Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 
wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 

Die nach § 107 Abs. 4, § 108 Abs. 2 und § 110 Abs. 2 des Kom-
munalverfassungsgesetzes erforderlichen Genehmigungen 
sind durch die Kommunalaufsichtsbehörde des Burgenland-
kreises mit Bescheid vom 14. 08. 2023 unter dem Aktenzeichen 
151401/M/130/2023 erteilt worden. 

Der Haushaltsplan liegt nach § 102 KVG Land Sachsen-Anhalt 

vom 28. 08. 2023 bis 07. 09. 2023

im Vorzimmer des Bürgermeisters der Gemeinde Elsteraue, 
Hauptstraße 30 in 06729 Elsteraue zu folgenden Öffnungszei-
ten zu Jedermanns Einsichtnahme öffentlich aus:

Montag               9.00 –12.00 Uhr
Dienstag               9.00 –12.00 Uhr und 13.00 –18.00 Uhr
Donnerstag        9.00 –12.00 Uhr und 13.00 –16.00 Uhr
Freitag                  9.00 –11.00 Uhr.

Buchheim
Bürgermeister
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Schließung der Gemeindeverwaltung Elsteraue

Hierdurch möchte ich Sie darüber informieren, dass die Ver-
waltung der Gemeinde Elsteraue an folgenden Tagen ge-
schlossen bleibt:
• Montag, dem 02.10.2023 
• Montag, dem 30.10.2023

Buchheim
Bürgermeister 

Stellenausschreibung
Die Gemeinde Elsteraue sucht ab 01.01.2024 eine Erzieherin 
– Hort (m/w/d) und eine technische Kraft in der Kita Bornitz 
(m/w/d) und ab sofort einen Systemadministrator (m/w/d).  

Alle Einzelheiten zu den Stellenausschreibungen entnehmen 
Sie bitte der Internetseite www.gemeinde-elsteraue.de unter 
Verwaltung – Ausschreibungen.  

Buchheim
Bürgermeister

I I I .  A U S S C H R E I B U N G E N


